
gar nicht einfebe, wesbalbTficb fo heterogene Elemente wie'Ro= 
manifch und Rokoko, Gotifcb und Biedermeierifch vertragen, 
Barock und Modern aber ftören follen.« □ 

Huch Hrch. Dobert gibt die Hnregung, der Baupolizei einen 
künftlerifcben Beirat anzugliedern. Er fchlägt vor, »der Bei» 
rat beftebe aus fünf Mitgliedern, von denen drei (nicht der 
ftädtifcben Bauverwaltung angebörende) Hrcbitekten, die anderen 
beiden Kunftmaler, Bildhauer oder fonftige Sacbverftändige (wie 
Kunftbiftoriker, Kunftfcbriftfteller, Kunftkritiker ufw.) fein müffen. 
Sie werden auf Vorfcblag des Magiftrats von der Stadtver» 
ordnetenverfammlung von drei zu drei Jahren gewählt. □ 

SCHLUSSWORT ZUM MAGDEBURGER ORTSSTHTUT 
Wie aus den Erörterungen über den Entwurf des Magde» 

burger Ortsftatuts bervorgeht, ift erfreulicherweife eine überaus 
ftarke öffentliche Meinung zugunften der durchaus modernen, 
künftlerifcben Behandlung der Baufragen vorhanden. Es muß 
bervorgeboben werden, daß diefe öffentliche Meinung keinesfalls 
lediglich von Hngebörigen des Künftlerberufes, fondern der Haupt» 
fache nach von Nichtarchitekten getragen wird, was ihr eine befon- 
dere Kraft und Bedeutung fiebert. Man wird nicht verkennen, daß 
ein ausgefproebener und klar erkannter Kulturwillen vorhanden 
ift, der zur entfehiedenen künftlerifcben Behandlung aller Geftal» 
tungsfragen drängt und namentlich auch folcber, die mit wirt» 
fcbaftlicben und induftriellen Intereffen zufammenbängen. Während 
die behördlichen Erläffe noch immer ängftlicb der äftbetifeben 
Forderung aus dem Wege geben, wenn es ficb um fogenannte 
wirtfcbaftlicbe und induftrielle Intereffen bandelt, ift gerade die 
öffentliche Meinung einer rationellen und unverkümmerten 
Löfung in allen Fällen zugetan. Und das natürlich mit Recht. 
Denn in der Tat gibt es beute keine öffentliche Bau» oder Kunft» 
frage, die nicht irgendwie mit wirtfcbaftlicben oder induftriellen 
Intereffen zufammenhängt. Diefer Intereffen wegen eine äft» 
betifche Durchführung zu vertagen, ift gleichbedeutend mit dem 
Verzicht auf jede wahrhaft zweckmäßige, fachlich vollendete und 
eben darin künftlerifcbe Geftaltung. □ 

Huch darin bietet die öffentliche Meinung eine intereffante 
Kundgebung, daß fie die Einfetjung einer Kunftkommiffion ver» 
langt und gleichzeitig die Forderung aufgeftellt wird, daß die 
teebnifeben, fowie die ftädtifcben Verwaltungsbehörden den Rat 
der Kunftkommiffion zur Richtfchnur nehmen und für die ftrikte 
Erfüllung des künftlerifcben Willens Sorge tragen. Wir haben 
gleich zu Hnfang auf diefe Notwendigkeit bingewiefen. Es ift 
aber nicht zu leugnen, daß die Zufammenfetpmg und vielleicht 
auch die Funktionen folcber Kommiffionen Schwierigkeiten be« 
gegnen, die in der Natur der Sache liegen. Wer foll in der 
Kommiffion die Leitung führen? Zweifellos eine vorbildlich 
febaffende autoritative Perfönlichkeit. Hndererfeits aber ift doch 
febade, wenn eine folcbe zum Schaffen beftimmte Perfönlichkeit 
ficb mit der bloßen Verwaltung der Idee begnügen foll. Sicher» 
lieh follen in erfter Linie, weil es ficb um Baufragen bandelt, 
Hrcbitekten in der Kommiffion vertreten fein. Es follen Künftler 
fein, die mit dem Ideengehalt unterer Zeit in lebendiger Fühlung 
find. Hber auch da tritt dasfelbe Bedenken ein, weil fie als 
Kommiffionsmitglieder an den zu beurteilenden Baufragen nicht 
mitwirken können. Huch fie würden ficb von dem Wettbewerb 
ausfcbließen müffen und darum ift wieder fcbade. Kommiffionen, 
die aus lauter Baukünftlern befteben, verhüten zwar das Übel, 
aber fie bringen die Sache nicht vorwärts. Ganz natürlich: weil 
die Beften als Kommiffionsmitglieder gebunden find. Ihr Ver» 
fahren ift dilatorifcb. Die gemifchten Kommiffionen haben reich» 
lieb den Vorzug, Kommiffionen, an deren Spitze eine autoritäre, 
gutgefinnte Perfönlichkeit ftebt, die, wenn fie auch nicht vom 

Fach ift, mit allen Kunftfragen lebendige Fühlung hat. Zu 
guterlegt wird ficb berausftellen, daß es nicht auf Statuten, 
nicht auf Verordnungen, nicht auf den Bucbftaben, fondern auf 
die Kraft des Perfönlichen ankommt. Fehlt es einer Kommiffion 
an Hutorität nach außen bin, dann tritt der häufig beobachtete 
Fall ein, daß die Befchlüffe des Kunftrates zu einer bloß aka- 
demifeben Geltung berabfinken, die in der Praxis nur geringe 
Beachtung findet. Für die Wirkfamkeit einer künftlerifcb gut 
infpirierten Kommiffion ift der Kontakt mit den praktifchen und 
febaflfenden Lebensmächten wichtiger, als mit den bloß verwalten» 
den. Und am wiebtigften der Kontakt mit der öffentlichen Mei» 
nung, die ficb in der kunftpolitifcb gut geleitetenPreffe darftellt. 

Die Magdeburger Hngelegenbeit febeint nun doch einen er» 
treulichen Verlauf zu nehmen, fo übel fie ficb auch nach dem 
vom Magiftrat veröffentlichten Vorentwurf anließ. Der Kunft» 
gewerbeverein bat eine Neufaffung des Entwurfes mit Ein» 
ftimmigkeit befcbloffen, die der künftlerifcben Tragweite der 
Hngelegenbeit vollauf Rechnung trägt. Diefe Neufaffung hat 
folgenden Wortlaut: □ 

»§ 1. Die baupolizeiliche Genehmigung zur Husfübrung von 
Bauten und baulichen Änderungen ift überall dort, wo eine 
arebitektonifeb wertvolle alte Umgebung vorhanden ift, nur dann 
zu erteilen, wenn fich das Neue — bei voller Wahrung feiner 
künftlerifcben Selbftändigkeit — dem Gefamtbild der Straße oder 
des Platjes einordnet. □ 

§ 2. (Hier folgt ein Verzeichnis der als arebitektonifeh wert» 
voll angefebenen Plätje, Straßen und Gebäude). □ 

§ 3. Die baupolizeiliche Genehmigung ift ferner zu vertagen, 
wenn der Forderung einer künftlerifcben Geftaltung der Ge» 
bäude im Gelände der grünen Bebauung und in den nach» 
folgenden Straßen und Plätjen nicht genügt wird. □ 

§ 4. Die Hnbringung von Reklamefcbildern, Scbaukäften, 
Huffchriften ufw. bedarf der baupolizeilichen Genehmigung. Die 
Genehmigung ift zu vertagen, wenn das Straßenbild durch die 
Husfübrung beeinträchtigt werden würde. □ 

§ 5. Vor der Erteilung oder Vertagung der Genehmigung 
zu § 1 bis 4 ift eine zu diefem Bebufe einzufegende ftädtifebe 
Kunftkommiffion zu hören, die zu gleichen Teilen aus tecb» 
nifeben Fachmännern und aus Kunftfreunden zufammengefegt 
ift, zu deren Sigung der entwerfende Hrcbitekt und der Bau» 
berr eingeladen werden follen.« □ 

Somit febeint in einer zeitgemäß zu verftebenden Weife feft» 
geftellt, daß die künftlerifcbe Entwicklung des Städtebauwefens 
nicht von der Baupolizei und den Bauingenieuren gefördert 
werden kann, fondern von den Baukünftlern und von dem 
Kunftfinn der Bevölkerung. Es kann aber nicht überfehen 
werden, daß mit der obigen, vom Kunftgewerbeverein vorge» 
fcblagenen Formulierung nur die Hälfte der Hrbeit getan ift. 
Warum foll der Grundfag des febönen Bauens, der edlen Sach» 
licbkeit, nur in der Umgebung von folcben Hnlagen, die alt 
und als arebitektonifeh wertvoll angefeben find, befolgt werden ? 
Warum nicht in dem getarnten Bauwefen überhaupt, fei es 
Wohnhaus, Monumentalbau oder technifcbe Hnlage? Warum 
follen die Grundlage des febönen Bauens, die ficb auch mit 
Schlichtheit einig wiffen, nicht gerade in häßlicher Umgebung, 
wo es am dringendften nottut, erfüllt werden, um nach und 
nach dem deprimierenden Zuftand ein Ende zu bereiten? Denn 
nicht die fpärlichen, vor der Devaftation gefebügten Refervate, 
fondern die weitaus größeren Teile der übel ausfehenden Wohn» 
gebiete find entfeheidend, ob eine Stadt den Ruf der Hnmut 
und Schönheit verdient oder nicht. Es ift fcblimm genug, wenn 
man eine Stadt in allen ihren Teilen als etwas anderes be» 
trachten muß, denn als ein Kunftgebilde. L. 
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